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I. Rückblick 
(auf Basis der vorliegenden Zahlen vor Jahresabschluss) 
 
Verwaltungshaushalt 
 
Die Einnahmen im Verwaltungshaushalt liegen größtenteils im Rahmen der Ansätze. Bei der 
Gewerbesteuer (+ 835.000 €) konnten wesentliche Mehreinnahmen erzielt werden. Andere 
Mehreinnahmen wie BayKiBiG-Zuschüsse oder Innere Verrechnungen werden durch entsprechende 
Mehrausgaben kompensiert.  
 
Auf der Ausgabeseite spielt die Bereitstellung von Kindergarten- und Krippenplätzen weiterhin eine 
große Rolle. Die Kindertagesstätten konnten mit rd. 1,25 Mio. € an kinderbezogener Förderung und rd. 
40.000,- € an Sachaufwendungen unterstützt werden. 
 
Im Rahmen des BayKiBiG wurden vom Freistaat bisher 740.000 € erstattet.  
 
Für den laufenden Schulbetrieb einschließlich Schülerbeförderung und Schülerunfallversicherung 
wurden rd. 485.000 € im Haushalt benötigt, wovon rd. 105.000 € an Gastschulbeiträgen zu entrichten 
waren. 
 
Die bei den Einnahmen genannten Erträge bei der Gewerbesteuer verursachen im Gegenzug eine 
Gewerbesteuerumlage von rd. 180.000,- €.   
 
Im Ergebnis wird aller Voraussicht nach eine Zuführung vom Verwaltungs- an den 
Vermögenshaushalt i.H.v. 2,0 Mio. € erzielt. Der Haushaltsansatz wurde damit weit überschritten. 
 
Die Gebühren Wasser/Abwasser sind kostendeckend. 
 
 
Vermögenshaushalt 
 
Von den Haushaltsansätzen konnten bei den Einnahmen statt der geplanten 2,51 Mio € rd. 2,45 Mio € 
realisiert werden, wovon 2,0 Mio auf die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zurückzuführen sind. Der 
Ansatz wird daher nahezu eingehalten. Die gesamten Ausgaben liegen bei rd. 2,1 Mio. € und liegen 
damit knapp unter den geplanten 2,5 Mio. € 
 
Statt einer geplanten Rücklagenentnahme i.H.v. 1.678.900 € können der Rücklage nun rd. 270.000,- € 
zugeführt werden. 
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II. Erläuterungen Haushalt 2023 
 
a) Verwaltungshaushalt 
 
Gesamthaushalt 
Der Entwurf des Verwaltungshaushalts schließt in Einnahmen und Ausgaben mit einer Summe von 
9.948.100,- € ab. Dies entspricht einer Steigerung von 6,2 % gegenüber dem Vorjahr. Mit einer 
Zuführung an den Vermögenshaushalt wird nicht gerechnet. 
 
Die Personalkosten wurde im Hinblick auf die bereits beschlossene Tariferhöhung um 7% erhöht. 
 
Die von der Gemeinde zu leistenden Zuschüsse steigen von rd. 1.613.700,- € auf 1.833.100,- €, eine 
Steigerung von 13,6%. Der Hauptanteil wird davon wiederum auf die im Rahmen des BayKiBiG 
ausgezahlten bzw. eingenommenen Zuschüsse entfallen. Wie in den Vorjahren, ist die Soziale 
Sicherung, hier insbesondere die Kindertagesstätten, ein Ausgabenschwerpunkt.  
 
Sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt wurden im Rahmen des Vollzugs der KommHV 
zur Budgetierung der UA 7710 Baubetriebshof eingeführt. Dort werden die Kosten an die übrigen 
Unterabschnitte weiterverrechnet. Im Gegenzug wurden jeweils die HHSt. XXXX.6790 eingeführt. In der 
Praxis hat sich dieses Vorgehen sehr gut bewährt. 
 
Die Umlagekraft der Gemeinde ist gegenüber dem Vorjahr um 13,9% gestiegen, in Kombination mit 
einem von 47,75% auf 49,5% gestiegenen Kreisumlagehebesatz ist mit rd. 425.000,- € mehr an 
Kreisumlage zu rechnen. Bei der Gewerbesteuer wurde entsprechend den derzeitigen Soll-Stellungen 
zu Jahresbeginn 2023 vorsichtig geschätzt, entsprechend wurde die Gewerbesteuerumlage 
veranschlagt. Die Grundsteuer A und B wurden im Prinzip unverändert angesetzt. Eine Erhöhung der 
Hebesätze wurde nicht in Betracht gezogen. Bei den Anteilen an der Einkommensteuer ist nach den 
vorläufigen Angaben des Statistischen Landesamtes mit einer Steigerung zu rechnen.  
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b) Vermögenshaushalt 
 
Hinweis: Den Spalten im Tabellenteil des Haushaltsplanes „Gesamtausgabebedarf“ und „bisher 
bereitgestellt“ wurden nur Werte zugeordnet, wenn es sich um mehrjährige, abgrenzbare Maßnahmen 
handelt.  
 
Einzelplan 0 
 
Turnusmäßiger Austausch auf ergonomische Büromöbel, technische Voraussetzungen für das Online-
Zugangsgesetz herstellen, Kauf statt Leasing Dienstwagen 
 
 
Einzelplan 1  
 
Ersatzbeschaffung des Mehrzweckfahrzeuges für die FF Altenmarkt a.d. Alz sowie landkreisweit die 
Umstellung der Alarmierung auf digitale Pager.  
 
Einzelplan 2 
 
Es werden Schulmöbel und Mediengeräte in Beschaffungsblöcken laufend erneuert, außerdem werden 
weitere Räume den aktuellen Bedürfnissen des Schulbetriebes angepasst. 
 
Einzelplan 4 
Ersatzbeschaffungen bzw. Sanierungsmaßnahmen aufgrund Bauzustand für die KiTa Traunspatz‘n  
Erweiterung Katholischer Kindergarten St. Margareta und Grunderwerb für Erweiterung KiTa 
Traunspatz‘n,  
 
Einzelplan 6 
 
Haushaltsmittel für die Maßnahmen lt. Straßendringlichkeitsliste  
 
Unterabschnitt 7000 Investitionen in Kläranlage und Kanalnetz 
 
Das BHKW auf der Kläranlage soll durch eine energieeffizientere Anlage ersetzt werden. Es ergibt sich 
hier die Chance auf eine „echte“ Energieautarkie.  
 
Unterabschnitt 7900 Ortsentwicklung  
 
Hier werden Maßnahmen wie „Radbegleitinfrastruktur“, Fertigstellung des Nepomuk-Miniparks dem 
Ersatz des Maibaum-Fundamentes Rabenden sowie weitere Finanzmittel für Planungen/Umsetzung 
Vorschläge aus dem Zukunftsrat  
 
Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung  
 
Für 2023 sind lediglich laufende Sanierungen eingeplant. 
 
Unterabschnitt 8800 Grunderwerb  
 
Die Mittel sind für Arrondierungen/Grenzbereinigungen eingeplant.  

 
Einzelplan 9 
 
Es ist mit keiner Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt zu rechnen, der Haushalt wird 
durch eine Rücklagenentnahme i.H.v. rd. 950.000,- € ausgeglichen werden müssen.  
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1. Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten 

 

1.1 Einnahmen der Hauptgruppe 0 (Steuern und Zuweisungen) 

 

1.1.1 GRUNDSTEUER A (9000.0000) 
 

Der Hebesatz wurde zuletzt 2005 auf 330 v.H. erhöht. Die Ansätze sind für die 

landwirtschaftlichen Grundstücke seit Jahren konstant.  
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1.1.2 GRUNDSTEUER  B (9000.0010)  

 

Ebenso wie die Grundsteuer A wurde auch der Hebesatz der Grundsteuer B im Jahr 2005 

von 300 v.H. auf 330 v.H. angehoben (Landkreisschnitt 345 v.H.). Durch die 

Nachverdichtungen und eine Reihe von Einheitswertfortschreibungen von Objekten im 

gesamten Gemeindegebiet sowie nachträglichen Veranlagungen durch das Finanzamt 

treten hier jährlich leichte Schwankungen auf. Eine Prognose aufgrund der neuen 

Berechnung der Einheitswerte ab 2025 kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht getroffen 

werden.  
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1.1.3 GEWERBESTEUER (9000.0030)  

 
Der Ansatz 2023 wurde aufgrund der zum Redaktionsschluss bekannten Soll-Stellungen leicht 
erhöht angesetzt. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie lassen sich noch nicht umfassend 
beurteilen. In den Vorjahren übertrafen die Ist-Ergebnisse die Soll-Haushaltsansätze zum Teil 
deutlich.  
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1.1.4 GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER (9000.0120)   

 
Seit 1998 ist den Gemeinden ein Anteil an der Umsatzsteuer durch Art. 106 Abs. 5a GG 

garantiert. Die Umsatzsteuerbeteiligung dient als Ersatz für die zum 1. Januar 1998 

weggefallene Gewerbekapitalsteuer. Der Gemeindeanteil wird seit 2018 nach dem 

fortschreibungsfähigen endgültigen Schlüssel verteilt. 
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1.1.5A GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER (9000.0100)  

  
Nach wie vor ist und bleibt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die größte 

Einnahmequelle der Gemeinde. Ausschlaggebend hierfür sind sowohl der sehr gute 

Beschäftigungsstand als auch die relative gute Einkommensstärke der Einwohnerschaft. 

Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Einwohnerentwicklung und Arbeitsplatzangebot 

gewährleistet hier eine wesentliche Einnahmequelle.  

 

Wie enorm wichtig der Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer zur Finanzierung der 

Pflichtaufgaben ist, ergibt sich aus folgender Aufstellung:  
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1.1.5B EINKOMMENSTEUERERSATZ (FAMILIENLEISTUNGSAUSGLEICH) ART. 1B FAG (9000.0612)  

 

Die Aufteilung des Einkommensteuerersatzes auf die Gemeinden erfolgt nach denselben 

Kriterien wie die Aufteilung des kommunalen Einkommensteueranteils:  
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1.1.6 HUNDESTEUER (9000.0220)  

 

Diese Aufwandssteuer ist nur eine relativ kleine Einnahmequelle der Gemeinde. Die letzte 

Erhöhung erfolgte hier zum 01.01.2002.  
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1.1.7 SCHLÜSSELZUWEISUNGEN (9000.0410)  

 
Die Schlüsselzuweisung ist im Wesentlichen die Differenz zwischen der 
Steuerkraftmesszahl und der Ausgangsmesszahl multipliziert mit dem Ausgleichssatz. Die 
Steuerkraftmesszahl beziffert die Steuerkraft der Gemeinde bei den Realsteuern, der 
Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer. Die Ausgangsmesszahl stellt eine fiktive 
Ausgabenbelastung dar, sie ergibt sich aus einer gewichteten Einwohnerzahl multipliziert 
mit einem Grundbetrag (dieser errechnet sich aus der Schlüsselmasse = Anteil der 
Gemeinden an Einkommens-, Körperschafts- und Umsatzsteuer). 
 
Somit ergeben sich für die Schlüsselzuweisung folgende Abhängigkeiten: 
 

- Einwohnerzahl  
  (ab 01.01.2016 werden Nebenwohnsitze über 10 Jahre „abgeschmolzen“) 
- Steuerstärke der Gemeinde  
- Höhe der Schlüsselmasse  
- Höhe des Ausgleichssatzes  
- Anzahl der Kinderbetreuungsplätze (neu seit 01.01.2016)  

 

Eine unmittelbare Wirkung entfaltet sich auf die Kreisumlage, denn eine Steigerung hier 
wirkt sich auch erhöhend auf die Kreisumlage aus, da 80% der Schlüsselzuweisung in die 
Berechnung der Kreisumlage eingerechnet werden. Umgekehrt verhält es sich bei einer 
fallenden Schlüsselzuweisung. Durch die gestiegene Umlagekraft reduziert sich die 
Schlüsselzuweisung für 2023 massiv.  
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1.1.8 ZUWEISUNGEN FÜR DIE ÜBERNAHME VON AUFGABEN DES ÜBERTRAGENEN WIRKUNGSKREISES 

NACH ART. 7 FAG (9000.0610)  

 

Diese Zuweisung wird nach der Einwohnerzahl berechnet und ist daher in etwa konstant. 

Seit 2019 beträgt die Pro-Kopf-Pauschale 18,42€/Einwohner.  
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1.1.9. ÜBERLASSUNG DER GRUNDERWERBSTEUER  NACH ART. 8 FAG (9000.0611)  

 
Der Freistaat Bayern überlässt seinen Kommunen einen Anteil von 8/21 seiner Einnahmen 
aus der Grunderwerbsteuer. Dieser wird je nach örtlichem Aufkommen auf die jeweiligen 
Gemeinden verteilt. Die Ausschläge in der Grafik spiegeln die nicht vorhersehbare 
Entwicklung bei den Grundstücksverkäufen wieder.  
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1.1.10. EINWOHNERENTWICKLUNG  

 

Die Einwohnerzahl hat einen Einfluss auf Zuweisung nach Art. 7 FAG, dem 

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Schlüsselzuweisung. Umgekehrt 

bedeutet eine steigende Einwohnerzahl auch einen erhöhten Aufwand an Leistungen der 

Daseinsvorsorge (Bauhof, KiTa’s, Schulaufwand). Die Zahl der Einwohner zeigt sich in den 

letzten Jahren relativ konstant: 
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1.2 Ausgaben für Umlagen (Hauptgruppe 8)  
 

1.2.1 GEWERBESTEUERUMLAGE (§6 GEMEINDEFINANZREFORMGESETZ) (9000.8100) 

 

Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich nach dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer 

geteilt durch den geltenden Hebesatz, multipliziert mit dem Vervielfältiger nach § 6 

Gemeindefinanzreformgesetz. Zum 01.01.2019 ist der „Fonds Deutsche Einheit“ 

ausgelaufen, so dass sich die Umlage reduziert hat. Zum 01.01.2020 entfiel außerdem die 

Solidarpaktumlage, was eine weitere Senkung mit sich brachte.  

 

Die Gewerbesteuerumlage hat sich wie folgt entwickelt:  
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1.2.2 KREISUMLAGE (9000.8320)  

 

Die Kreisumlage berechnet sich aus Steuerkraftmesszahl zzgl. 80% der 

Schlüsselzuweisung aus dem Vorjahr multipliziert mit dem Umlagesatz. Für 2023 ist mit 

einer erhöhten Zahllast zu rechnen, da sich die überproportionale Umlagekraftsteigerung 

der Gemeinde gepaart mit dem erhöht geplanten Kreisumlagehebesatz 2023 geplant: 49,5 

%) belastend auf den Gemeindehaushalt auswirkt:  
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1.3 Personalausgaben (Ausgabengruppe 4)  

 

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-VkA) ist zum 31.12.2022 ausgelaufen; 

die Tarifverhandlungen sind im Gange, es wird allgemein mit hohen Tarifabschlüssen 

gerechnet.  

 

Die Personalausgaben im Vergleich zu den Vorjahren:  
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1.4 Schuldendienst 

 
Seit 31.12.2017 ist die Gemeinde konstant schuldenfrei.  
 
Die Entwicklung in den letzten zehn Haushaltsjahren zeigt folgende Tabelle:  
 

 
JAHR ZINS TILGUNG GESAMT

2014 23.700,00 € 119.000,00 € 142.700,00 €

2015 43.000,00 € 149.000,00 € 192.000,00 €

2016 14.900,00 € 94.000,00 € 108.900,00 €

2017 11.500,00 € 46.300,00 € 57.800,00 €

2018 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2019 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2020 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2021 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2022 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2023 0,00 € 0,00 € 0,00 €  
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2. Ausgleich des Verwaltungshaushaltes  

 
Aufgrund der Schuldenfreiheit müssen keine Tilgungsleistungen eingeplant werden. Der 
Verwaltungshaushalt kann zwar ausgeglichen werden, eine Zuführung an den Vermögenshaushalt ist 
jedoch dieses Jahr nicht eingeplant.  

 

HHJ 

Zuführung 
VwH an VmöH 

HH-Ansatz 

Zuführung 
VwH an VmöH 

RE Tilgung RE Überschuss 

2012 394.300    610.403    453.232    157.171    

2013 173.400    548.003    126.170    421.833    

2014 239.400    743.971    115.830    628.141    

2015 149.500    1.087.682    115.830    971.852    

2016 274.700    1.223.594    78.881    1.144.713    

2017 506.700    2.037.596    313.250    1.724.346    

2018 875.600    1.957.961    0      1.957.961    

2019 680.000    1.054.201      0      1.054.201    

2020 830.100 1.476.750  0 1.476.750  

2021   2.008.794 0 2.008.794 

2022 410.600 2.059.178 0 2.059.178 

2023 0  0 0 
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3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 

 
HHST Bezeichnung HHA 

0600.9352 Anschaffung von Büromöbel            25.000  

0600.9357 Hard- und Software            15.000  

0600.9500 Erweiterungen/Umbauten/Sanierungen              1.000  

1300.9350 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen          120.000  

1300.9351 FF Rabenden: Ankauf von Funkweckern und  Funkgeräten            10.000  

1300.9352 FFW Altenmarkt: Ankauf von Funkweckern und Funkgeräten            10.000  

1300.9355 FF Altenmarkt: Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen              2.000  

1300.9356 FF Rabenden: Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen              2.000  

1300.9500 Erweiterungen/Umbauten Gerätehäuser            10.000  

1400.9500 Katastrophenschutzmaßnahmen            10.000  

2150.9350 Hard- und Software für die Schule              4.000  

2150.9352 Anschaffung neuer Schulmöbel              3.000  

2150.9355 Anschaffung von Mediengeräten            50.000  

2150.9500 Umbaumaßnahmen am Bestand            10.000  

2150.9506 Energiesparmaßnahmen/Umbaumaßnahmen              2.000  

3500.9500 Umsetzung Raumkonzept            10.000  

4600.9350 Anschaffung von Kinderspielplatzgeräten            10.000  

4640.9320 Grunderwerb f. Erweiterung AWO-KiGa            50.000  

4640.9401 Außenspielgeräte f. Kindergärten            15.000  

4640.9501 Errichtung Waldkindergarten              1.000  

4640.9502 Gebäudesanierung AWO KiGa            30.000  

4640.9603 Gebäudesanierung/-erweiterung Kath.KiGa            50.000  

4640.9880 Investitionsförderung f.Kindergärten            30.000  

6300.9321 Straßengrunderwerb Allgemein            10.000  

6311.9405 Möglinger Mühlbach Brücke          160.000  

6311.9416 Straßensanierung lt. Dringlichkeitsliste            75.000  

6700.9500 Erweiterung und Umrüstung von Brennstellen              3.000  

7000.9130 Zuführung zur Sonderrücklage z. Ausgleich v. Gebührenschwankungen            49.000  

7000.9350 Werkzeuge, Pumpen, Maschinen            50.000  

7000.9601 Änderung u. Erweiterung Ortsnetz            50.000  

7000.9605 Bau v. Kanal-Hausanschlüssen            10.000  

7500.9350 Geräte u. Maschinen              1.000  

7500.9502 Sanierung Friedhof/Leichenhaus              1.000  

7710.9352 Anschaffung Winterdienstgeräte              5.000  

7710.9355 Geräte/Maschinen              5.000  

7900.9503 Ortsentwicklung Maßnahmen          300.000  

8150.9130 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich v. Gebührenschwankungen            20.000  

8150.9350 Werkzeuge,Pumpen,Maschinen            10.000  

8150.9601 Änderung und Erweiterung des bestehenden Ortsnetzes            50.000  

8800.9326 Grunderwerb, allgem. Kosten            20.000  

 

  



 

Seite 22 von 23 

4. Entwicklung der Rücklagen  

 
Der derzeitige Rücklagenstand (31.12.2022) liegt bei 4.371.260 €. Für 2023 ist mit einem 
Fehlbetrag von 1,7 Mio. € zu rechnen. Entsprechend der Finanzplanung ist abzusehen, dass in 
den Jahren 2024 u. 2025 die restliche Rücklage entnommen werden muss, so dass spätestens 
im Haushalt 2026 ein Fehlbetrag komplett über eine Kreditaufnahme gedeckt werden müsste. 
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5. Kassenlage im Vorjahr (2022)  

 

Die Mittel der allgemeinen Rücklage als Kassenbestandsverstärkung reichten zusammen 

mit dem eingeräumten Kassenkredit aus um die Zahlungsbereitschaft jederzeit 

sicherzustellen, Kassenkredite wurden nicht in Anspruch genommen.  

 

 

 

Aufgestellt im Dezember 2022 

 

GEMEINDE ALTENMARKT A.D. ALZ 
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